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SHGT - info-intern Nr. 236/21 

Coronavirus: Aktuelle Informationen 

 

- Antragsbeginn für Härtefallhilfen an Unternehmen und Selbständige 
- Neuer Bußgeldkatalog zur Corona-Bekämpfungsverordnung 
- Geltung der Einreisequarantäne für Saisonarbeitskräfte 
- Schulen: Bestellung von Tests, Maskenlieferung, Ganztag in Ferien, etc. 
 
 

Antragsbeginn für Härtefallhilfen an Unternehmen und Selbständige 
Die Landesregierung hat darüber informiert, dass ab sofort Unternehmen und Selb-
ständige Härtefallhilfen beantragen können, wenn sie bisher aufgrund von speziellen 
Fallkonstellationen in den bestehenden Hilfsprogrammen von Bund und Ländern 
nicht berücksichtigt werden konnten. Der Förderzeitraum für die Härtefallhilfen um-
fasst die Monate November 2020 bis Juni 2021. Die Antragstellung ist bis zum 31. 
August 2021 ausschließlich über einen prüfenden Dritten möglich. Für Schleswig-
Holstein gibt es hierfür spezielle FAQs, die neben zahlreichen weiteren Informationen 
unter  

www.haertefallhilfen.de 
 

zu finden sind. Das entsprechende Informationsschreiben des Projektmanagement-
büros Überbrückungshilfe Schleswig-Holstein ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
 
Neuer Bußgeldkatalog zur Corona-Bekämpfungsverordnung 
Nach der Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung (siehe info-intern Nr. 
223/21 sowie Nr. 232/21) und der Schulen-Coronaverordnung (siehe info-intern Nr. 
224/21) hat das Innenministerium auch den Bußgeldkatalog zu beiden Verordnungen 
angepasst (siehe zuletzt info-intern Nr. 205/21). Der neue Bußgeldkatalog ist als An-
lage 2 beigefügt. 
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Es handelt sich neben zahlreichen redaktionellen Anpassungen inhaltlich um die Ein-
fügung der neuen Bußgeldtatbestände in den Bereichen Gaststättengewerbe, Frei-
zeit- und Kultureinrichtungen, Sport, außerschulische Bildungseinrichtungen und Be-
herbergungsbetriebe sowie des neuen Tatbestandes der Entgegennahme von Leis-
tungen durch Personen, die nicht über den erforderlichen Testnachweis verfügen (§ 
4 Absatz 4 Corona-BekämpfVO). 
 
 

Geltung der Einreisequarantäne für Saisonarbeitskräfte 
Im Zusammenhang mit der Neufassung der Coronavirus-Einreiseverordnung durch 
den Bund (siehe info-intern Nr. 232/21) haben die beteiligten Bundesministerien in 
einer Gemeinsamen Auslegungshilfe Klarstellung zu der Frage vorgenommen, ob 
und wieweit eine Absonderungspflicht auch für Personen gilt, die zum Zwecke einer 
mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme einreisen (u. a. Saisonarbeitskräfte).  
 
Dabei wird danach differenziert, ob die Person aus einem internationalen Risikoge-
biet, Hochinzidenzgebiet oder Virusvarianten-Gebiet einreist. Für Einreisende aus 
einem Risikogebiet kann die Arbeitsquarantäne durch Freitestung sofort beendet 
werden. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Auslegungshilfe, die als Anlage 3 
beigefügt ist. Ein Informationsschreiben der Bundeslandwirtschaftsministerin an die 
Verbände der Agrarwirtschaft ist als Anlage 4 beigefügt. 
 
 

Schulen: Bestellung von Tests, Maskenlieferung, Ganztag in Ferien, etc. 
Das Bildungsministerium hat die Schulleitungen in einem Schreiben vom 19. Mai 
über Durchführungshinweise zu den Tests in Schulen, die Bestellung von Tests, die 
Lieferung von Masken sowie Ganztagsangebote in den Ferien und über die Impfbe-
rechtigung für Praktikanten, Klassenfahrten in diesem Schuljahr, Fehltage aufgrund 
eines Antrags auf Befreiung von der Präsenzpflicht, Unterstützungsmöglichkeiten für 
Eltern beim Lernen in der Distanz (digitale Endgeräte) und über Abschlussveranstal-
tungen mit Zeugnisübergabe informiert. Das Schreiben ist als Anlage 5 beigefügt. 
Folgende Informationen sind hervorzuheben: 

 Für die Durchführung der Selbsttests in Schulen werden den Lehrkräften be-
stimmte Rahmenbedingungen vorgegeben. 

 Für die Bestellung von Tests durch die Schulleitungen hat die GMSH ein Infoblatt  
zu „Häufig gestellte Fragen im Rahmen der Antigentestbestellungen“ herausge-
geben, das hier als Anlage 6 beigefügt ist. 

 Für den Monat Juni werden die Schulen durch das Land eine weitere Lieferung 
von FFP2- Masken für die an Schulen tätigen Personen erhalten.   

 Vorbehaltlich einer abschließenden Antwort werden erste Hinweise gegeben, ob 
und wie im Rahmen von schulischen Ganztags- und Betreuungsangeboten eine 
Betreuung während der Sommerferien zulässig sein wird. 

 Es wird klargestellt, dass auch Praktikanten der Lehramtsstudiengänge in glei-
cher Weise wie Lehrkräfte in Priorität 3 oder 2 impfberechtigt sind.  

 Es wird klargestellt, dass Klassenfahrten nach der aktuellen Corona-
Bekämpfungsverordnung grundsätzlich möglich sein können. Die Hygienekon-
zepte der Jugendherbergen und die näheren Umstände an den Veranstaltungsor-
ten sind für die konkreten Durchführungsmöglichkeiten entscheidend. 

 Es wird erläutert, wie Fehltage aufgrund eines Antrags auf Befreiung von der Prä-
senzpflichtmöglich in Zeugnissen zu erfassen sind.  
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 In einem aktuellen Merkblatt für Eltern wird über „Unterstützungsmöglichkeiten 
beim Lernen in der Distanz“ informiert, insb. hinsichtlich digitaler Endgeräte durch 
Leihgeräte der Schulen oder Anträge bei Leistungsbehörden. Das Merkblatt mit 
Stand 17. Mai ist als Anlage 7 beigefügt. Auch über Unterstützungsangebote 
über digitale Endgeräte hinaus wird darin informiert. Das Merkblatt ersetzt inso-
fern Anlage 3 zu info-intern Nr. 104/21. Die vom SHGT an der damaligen Fas-
sung des Merkblattes kritisierten Passagen wurden entfernt.  

 Ergänzend dazu hat das Ministerium ein Formular für einen „Antrag auf Kosten-
übernahme für Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssu-
chende, von Sozialhilfe oder von Leistungen nach dem AsylbLG“ zur Verfügung 
gestellt (Anlage 8).  

 Für einen solchen Antrag bei Leistungsbehörden wird eine Bescheinigung der 
Schule benötigt, dass ein internetfähiges digitales Endgerät notwendig ist, aber 
nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Das aktualisierte Formblatt für eine sol-
che Bescheinigung ist als Anlage 9 beigefügt (ersetzt Anlage 2 zu info-intern Nr. 
104/21). 

 Es wird über den aktuellen Stand der Möglichkeiten für Abschlussveranstaltungen 
mit Zeugnisübergabe und mögliche Perspektiven informiert 
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